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 I. Träger öffentlicher Belange  

 Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange, wurden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen: 

1. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück 
vom 11.04.2017 

2. Niedersächsische Landesforsten – Forstamt Ankum 
vom 12.04.2017 

3. Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Minden 
vom 12.04.2017 

4. Gemeinde Neuenkirchen-Vörden 
vom 13.04.2017 

5. Erdgas Münster GmbH 
vom 13.04.2017 

6. Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ 
vom 13.04.2017 

7. EWE Netz GmbH 
vom 13.04.2017 

8. Gemeinde Stemwede  
vom 18.04.2017 

9. Gemeinde Ostercappeln 
vom 24.04.2017 

10. Open Grid Europe GmbH 
vom 25.04.2017 

11. Gemeinde Bad Essen 
vom 25.04.2017 

12. Katholische Kirchengemeinde St. Johannes der Täufer 
vom 26.04.2017 

13. Handwerkskammer Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim 
vom 27.04.2017 

14. Westnetz GmbH  
vom 03.05.2017 

15. Deutsche Telekom Technik GmbH  
vom 05.05.2017 

16. Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
vom 09.05.2017 

17. Bischöfliches Generalvikariat 
vom 09.05.2017 
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 Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange sind Stellungnahmen mit Anregungen bzw. Hinweisen eingegangen: 

 

 18. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
vom 04.05.2017 

 

a) Stellungnahme: 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurde von der Landwirtschaftkammer ein 
wortgleicher Hinweis gegeben. Die Abwägung aus diesem Beteiligungsschritt hat 
unverändert Gültigkeit: 

Es liegt ein Geruchsgutachten des Ing.-Büros Öko-Control vor, das den Ausle-
gungsunterlagen beigefügt war. Die darin zugrunde gelegten Daten für die Be-
rechnung wurden von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen zur Verfügung 
gestellt. 

Folgende Hofstellen wurden nicht berücksichtigt: 

1) Hofstelle Hülsing (Zur Römerbrücke, Abstand nördlichster Rand Planflä-
che - Anlagenmitte 480 m) 

2) Hofstelle Schulte (Nierhüsen,  Abstand nördlichster Rand Planfläche - 
Anlagenmitte 570 m) 

Die Hofstelle Schulte befindet sich knapp innerhalb des 600 m Radius. Die Hof-
stelle Hülsing ist im Vergleich zu den berücksichtigen Hofstellen kleiner. 

Gutachten lagen zu keinen der beiden Hofstellen vor. 

Dass die Hofstellen Schulte und Hülsing unberücksichtigt bleiben, wurde telefo-
nisch mit Herrn Arends von der Landwirtschaftskammer in einem Telefonat abge-
sprochen. 

Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zurückgewiesen, da im Vorfeld der Erstellung des Ge-
ruchsgutachtens eine Abstimmung mit der Landwirtschaftskammer erfolg-
te. Darüber hinaus äußert der Landkreis Osnabrück keine diesbezüglichen 
Bedenken (siehe hierzu auch Nr. 21 i). 
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 19. Wasserverband Wittlage  
vom 08.05.2017 

 

 Stellungnahme: 
Die Stellungnahme aus der frühzeitigen Beteiligung beinhalteten Hinweise, die 
die Gemeinde Bohmte zur Kenntnis genommen hat (siehe hierzu auch: Städte-
baulich-Planerische Stellungnahme/Abwägung zur frühzeitigen Beteiligung). 

Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 20. Unterhaltungsverband Nr. 70 „Obere Hunte“ 
vom 08.05.2017  

 

 Stellungnahme: 
Die Stellungnahme aus der frühzeitigen Beteiligung beinhalteten Hinweise, die 
die Gemeinde Bohmte zur Kenntnis genommen hat (siehe hierzu auch: Städte-
baulich-Planerische Stellungnahme/Abwägung zur frühzeitigen Beteiligung). 

Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 21. Landkreis Osnabrück (19. Flächennutzungsplanänderung) 
vom 08.05.2017 

 

a) zu a) Stellungnahme: 
Grundsätzlich ist das Nebeneinander von gemischten Baubauflächen (M), aus 
denen auf B-Planebene ein Mischgebiet (MI) entwickelt werden kann, und Wohn-
bauflächen (W), aus denen auf B-Planebene ein WA entwickelt werden kann, 
unbedenklich. In einem Mischgebiet ist regelmäßig Wohnnutzung zulässig, so 
dass bereits innerhalb eines Mischgebietes der Schutzanspruch, den eine Wohn-
nutzung auslöst, gewahrt sein muss. 

Weitere Regelungen sind auf Ebene der Flächennutzungsplanung und zum jetzi-
gen Zeitpunkt nicht zu treffen, da eine konkrete Nachnutzung der gemischten 
Baufläche noch nicht bekannt ist. Detaillierte Festsetzungen werden dann zu 
treffen sein, wenn für den Bereich der gemischten Baufläche ein Bebauungsplan 
entwickelt wird. 

Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

b) zu b) Stellungnahme: 
Für den parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 106 befindet sich 
in den Textlichen Festsetzungen unter Hinweise, Punkt Nr. 5, bereits die neben-
stehende Forderung. Die Satzungsfassung der Planzeichnung des Bebauungs-
planes wird die Textlichen Festsetzungen und die Verfahrensvermerke beinhal-
ten. 

Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

c) zu c) Stellungnahme: 
Nebenstehende Formulierung wird in die Präambel der Satzungs- und Genehmi-
gungsfassung der Bauleitpläne übernommen. 

Beschlussvorschlag: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
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d) zu d) Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

e) zu e) Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

f) zu f) Stellungnahme 
Für die 19. FNP-Änderung wird im Umweltbericht eine überschlägige Kompensa-
tionsbilanz vorgenommen, um eine ungefähre Größenordnung für erforderliche 
Kompensationsmaßnahmen bei Umsetzung der gesamten Planung abzubilden. 
Die überschlägige Bilanz ermittelt einen ökologischen Werteverlust von ca. 
38.000 Werteinheiten nach Osnabrücker Modell. Konkrete Kompensationsmaß-
nahmen werden auf der nachgelagerten Ebene der B-Planung festgesetzt. Die in 
der Stellungnahme benannten 8.050 Werteinheiten einschließlich Kompensati-
onsmaßnahme im Bereich der Hunte beziehen sich auf das Parallelverfahren zur 
Aufstellung des B-Plans Nr. 106 „An der Lammert“. 

Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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g) zu g) Stellungnahme 

Die eingegangene Stellungnahme rezitiert die wesentlichen Erkenntnisse des 
Artenschutzgutachtens zu den artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen.  

Bezüglich der Artengruppe Fledermäuse ist Folgendes hinzuzufügen: Da diese 
Artengruppe im Rahmen der Artenschutzprüfung nicht eingehend untersucht 
wurde, verweist das Gutachten auf einen weiteren Untersuchungsbedarf z. B. im 
Hinblick auf die Bedeutung der Hunte hinsichtlich ihrer Eignung als Jagdgebiet 
oder Wanderkorridor, die Nutzung von Höhlenbäumen (insbesondere im südli-
chen Plangebiet sowie die Kopfweiden an der Hunte) als Wochenstuben und die 
Nutzung des zentralen Firmengebäudes durch Gebäude bewohnende Arten. 
Diese Untersuchungen sind auf Ebene der nachgelagerten Ebene der B-Planung 
durchzuführen. 

Das Artenschutzgutachten benennt im Kapitel 7 CEF-Maßnahmen (funktionser-
haltende Maßnahmen), zu denen sich die Stellungnahme des Landkreises äu-
ßert. Die CEF-Maßnahmen für die Vogelarten Gartengrasmücke, Haussperling 
und Stieglitz sind auf der verbindlichen Ebene der B-Planung festzusetzen. Die 
empfohlene Maßnahme für den Star kann auf Ebene der B-Planung umgesetzt 
werden, ist jedoch nicht verpflichtend. 

Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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